
Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Wasserabgabesatzung 
der Gemeinde Unterhaching (BGS-WAS) 

13.12.2023 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Unterhaching folgende 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung: 

§1

Beitragserhebung 

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung 

einen Beitrag. 

Der Beitrag wird erhoben für: 

§2
Beitragstatbestand 

(1) bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke, wenn für sie

nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht

oder

(2) tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§3
Entstehen der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die

Betragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die -

zusätzliche -Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten

dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§4
Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 

oder Erbbauberechtigter ist. 

§5
Beitragsmaßstab 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude

berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten

von mindestens 3.500 m2 Fläche (übergroße Grundstücke) auf das Dreifache der beitragspflichti

gen Geschossfläche, mindestens jedoch 3.500 m2 begrenzt.












